
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 2. November 2010 

 

 Nr. 2010/2005   

Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen für den Betrieb des Schweizer Portals 

www.ch.ch für die Jahre 2011-2014; 

Unterzeichnung 

  

1. Erwägungen 

Der Regierungsrat hat sich im Rahmen der Anhörung zur Erneuerung der öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung über die Zusammenarbeit Bund – Kantone für den Betrieb des Schweizer Portals 

www.ch.ch für die Jahre 2011-2014 zustimmend geäussert (RRB 2009/1758 vom 22. September 

2009). Bund und Kantone übernehmen wie bisher je die Hälfte der Kosten für den Betrieb und 

die operativen Aufgaben (Art. 13 Abs. 1). Die jährlichen Kosten dürfen während der Vereinba-

rungsdauer 1,2 Millionen Franken nicht übersteigen (Art. 13 Abs. 2). Die finanziellen Beiträge der 

Kantone belaufen sich gesamthaft auf Fr. 600'000.-- pro Jahr und bleiben damit gleich wie in den 

Jahren 2007-2010. Gemäss Verteilschlüssel basierend auf dem Anteil der Kantone an der gesamt-

schweizerischen Wohnbevölkerung hat der Kanton Solothurn mit jährlichen Kosten von maximal Fr. 

19'612.50 zu rechnen. 

2. Beschluss 

2.1 Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen für den Betrieb des 

Schweizer Portals www.ch.ch für die Jahre 2011-2014 vom 1. September 2010 wird 

genehmigt. Landammann und Staatsschreiber werden ermächtigt, die Vereinbarung zu 

unterzeichnen. 

2.2 Die vier auf den Kanton Solothurn entfallenden Jahrestranchen von maximal je Fr. 

19'612.50 werden – unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch den Kantonsrat – aus 

dem Globalbudget Informationstechnologie (Erfolgsrechnung) des Amtes für Informatik und 

Organisation beglichen. 

2.3 Der Vollzug obliegt der Staatskanzlei und dem Amt für Informatik und Organisation. 
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Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Beilage 

Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen für den Betrieb des Schweizer Por-

tals www.ch.ch für die Jahre 2011-2014 

Verteiler 

Staatskanzlei (6) Eng, Stu, Cah 

Staatskanzlei, Vertragsbuch (Ste, mit Originalvertrag) 

Amt für Informatik und Organisation (3, E. Frei) 

Amt für Finanzen 

Kant. Finanzkontrolle 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden, Geschäftsstelle Postfach 123, 4528 Zuchwil 

Bundeskanzlei, Sekton Web BK, Gurtengasse 5, 3003 Bern (mit Originalvertrag, unterzeichnet) 
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